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Gesetz zur Starkung des kommunalen Ehrenamtes und zur Anderung weiterer
kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften

Vom 18. September 2012
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkiindet wird:

Gesetz zur Starkung des kommunalen Ehrenamtes und zur Anderung weiterer
kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften

2023

Artikel 1

Anderung der Gemeindeordnung
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Die Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. De-
zember 2011 (GV. NRW. S. 685), wird wie folgt geandert:

1. § 4 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 6 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

+Anderungen dieser Rechtsverordnung treten zum 1. Januar des auf die Verkiindung folgenden
Ubernachsten Kalenderjahres in Kraft.”

b) Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

MaBgeblich ist die jeweils auf den 30. Juni und 31. Dezember eines jeden Jahres fortgeschrie-
bene Bevdlkerungszahl (Stichtage), die vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-
Westfalen - Geschaftsbereich Statistik - veréffentlicht wird.”

2. § 27 wird wie folgt geandert:
Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

»(5) Wahlbar sind mit Vollendung des 18. Lebensjahres alle wahlberechtigten Personen nach Ab-
satz 3 Satz 1 Nummern 1und 2 sowie alle Birger.

Darlber hinaus muss die Person am Wahltag
1. sich seit mindestens einem Jahr im Bundesgebiet rechtmaBig aufhalten und

2. seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde ihre Hauptwohnung haben.”

3. § 44 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

.(2) Die Ratsmitglieder, Mitglieder der Bezirksvertretungen oder Mitglieder der Ausschisse sind
fUr die Zeit der Ausiibung des Mandats von ihrer Verpflichtung zur Arbeit freizustellen. Zur Aus-
Ubung des Mandats gehdren Tatigkeiten, die mit dem Mandat in unmittelbarem Zusammenhang
stehen oder auf Veranlassung des Rates, der Bezirksvertretung oder des Ausschusses erfolgen.
Auf Veranlassung des Rates erfolgt auch eine Tatigkeit als vom Rat entsandter Vertreter der Ge-
meinde in Organen und Gremien von juristischen Personen und Vereinigungen des privaten oder
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offentlichen Rechts. Bei Mandatstragern, die innerhalb eines vorgegebenen Arbeitszeitrahmens
Uber Lage und Dauer der individuellen Arbeitszeit selbst entscheiden kénnen, ist die Zeit der
Ausiibung des Mandats innerhalb dieses Arbeitszeitrahmens zur Halfte auf ihre Arbeitszeit anzu-
rechnen. Der Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls nach § 45 ist in diesem Fall auf diese
Halfte beschrankt.”

b) Dem Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefligt:

+(3) Zur Teilnahme an kommunalpolitischen Bildungsveranstaltungen, die der Ausiibung ihres
Mandats foérderlich sind, haben Ratsmitglieder, Mitglieder der Bezirksvertretungen oder Mitglie-
der der Ausschiisse einen Anspruch auf Urlaub an bis zu acht Arbeitstagen in jeder Wahlperiode,
jedoch an nicht mehr als vier aufeinanderfolgenden Arbeitstagen im Jahr. Fir die Zeit des Ur-
laubs besteht nach diesem Gesetz kein Anspruch auf Lohn oder Gehalt; weitergehende Vor-
schriften bleiben unberihrt. Der Verdienstausfall und die Kinderbetreuungskosten sind nach
MaBgabe der Regelungen des § 45 Absatz 1 bis 3 zu ersetzen.

Sind Ratsmitglieder, Mitglieder der Bezirksvertretungen oder Mitglieder der Ausschiisse zugleich
auch Kreistagsabgeordnete oder Mitglieder von Ausschiissen des Kreistages, so besteht der An-
spruch auf Urlaub in jeder Wahlperiode nur einmal.

Der Arbeitgeber bzw. Dienstherr darf den Urlaub zu dem von dem Beschaftigten mitgeteilten
Zeitpunkt ablehnen, wenn zwingende betriebliche Belange oder Urlaubsantrage anderer Be-
schaftigter entgegenstehen.”

4. § 45 wird wie folgt geéndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird das Wort ,regelmaBigen” gestrichen.
bb) Satz 2 wird aufgehoben.

cc) In Satz 3 wird vor dem Wort , Arbeitszeit" das Wort ,regelmaBigen” gestrichen.

b) Absatz 2 wird wie folgt geandert:
aa) In Satz 2 Nummer 2 wird das Semikolon durch einen Punkt ersetzt.

bb) Satz 2 Nummer 3 wird aufgehoben.

c) Folgender Absatz 3 wird angefligt:
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JPersonen, die
1. einen Haushalt mit

a) mindestens zwei Personen, von denen mindestens eine ein Kind unter 14 Jahren oder eine an-
erkannt pflegebediirftige Person nach § 14 SGB Xl ist, oder

b) mindestens drei Personen fiihren und

2. nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstatig sind,

erhalten fir die mandatsbedingte Abwesenheit vom Haushalt den Regelstundensatz nach Absatz
2 Satz 1. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

Statt des Regelstundensatzes werden auf Antrag die notwendigen Kosten fiir eine Vertretung im
Haushalt ersetzt.”

d) In Absatz 4 Nummer 3 werden vor dem Wort , Teilnahme" die Woérter ,,im Rahmen seiner Man-
datsausubung erforderliche” eingefugt.

e) Die bisherigen Absatze 3 bis 6 werden die Absatze 4 bis 7.

5. § 60 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird hinter dem Wort ,Blrgermeister” der Halbsatz ,, - im Falle seiner Ver-
hinderung der allgemeine Vertreter - * eingefligt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird hinter dem Wort ,Blrgermeister” der Halbsatz , - im Falle seiner Ver-
hinderung der allgemeine Vertreter - " eingeflgt.

6. § 64 wird wie folgt geandert:

In Absatz 1 Satz 2 werden die Wdrter ,,und einem vertretungsberechtigten Bediensteten” gestri-
chen.

7. § 69 wird wie folgt geandert:

In Absatz 1 Satz 2 werden die Worter ,Funftels der Ratsmitglieder oder einer Fraktion" durch das
Wort ,Ratsmitgliedes” ersetzt.
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8.In § 3 Absatz 3 Satz 2 (2 x), § 4 Absatz 6 Satz 1, § 7 Absatz 5, § 13 Absatz 1 Satz 3, § 19 Absatz
3 Satz 2, § 22 Absatz 3 Satz 3, § 25 Absatz 9, § 26 Absatz 10 Satz 1, § 27 Absatz 11 Satz 2, § 36
Absatz 4 Satz 3, § 39 Absatz 7 Satz 6, § 45 Absatz 6 Satz 1, § 46 Satz 1, § 82 Absatz 3 Nummer
1, § 107 Absatz 2 Satz 3, § 120 Absatz 3 und Absatz 4, § 124 Satz 1, § 125 Satz 1, § 129 Satz 1, §
131 und §133 Absatz 1, Absatz 2 und Absatz 3 werden die Worter ,das Innenministerium” in der
jeweils verwendeten grammatikalischen Fassung durch die Worter ,das fur Inneres zustandige
Ministerium” in der jeweiligen grammatikalisch richtigen Fassung ersetzt.

9.1In § 27 Absatz 2 Satze 1, 2 und 4, § 35 Absatz 4 Satz 2, § 36 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 3
Satz 1, § 39 Absatz 6 Satz 1, § 42 Absatz 2, § 45 Absatz 6 Satz 2, § 47 Absatz 1 Satz 2, § 58 Ab-
satz 5 Satz 5 und Absatz 6, § 67 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 7 (2 x),

§ 114a Absatz 8 Satz 6 und § 133 Absatz 1 Nummer 12 werden die Worter ,die Wahlzeit” in der je-
weils verwendeten grammatikalischen Fassung durch die Woérter ,die Wahlperiode" in der jewei-
ligen grammatikalisch richtigen Fassung ersetzt.

2021

Artikel 2

Anderung der Kreisordnung

Die Kreisordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. Juli1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Dezem-
ber 2011 (GV. NRW. S. 685), wird wie folgt geandert:

1. § 26 wird wie folgt gedndert:
Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

JAusschussvorsitzende konnen vom Landrat jederzeit Auskunft und Akteneinsicht Gber die An-
gelegenheiten verlangen, die zum Aufgabenbereich ihres Ausschusses gehoéren.”

2. § 29 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

.(2) Die Kreistagsmitglieder und Mitglieder der Ausschiisse sind fiir die Zeit der Ausiibung des
Mandats von ihrer Verpflichtung zur Arbeit freizustellen. Zur Ausiibung des Mandats gehodren
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Tatigkeiten, die mit dem Mandat in unmittelbarem Zusammenhang stehen oder auf Veranlassung
des Kreistages oder des Ausschusses erfolgen. Auf Veranlassung des Kreistages erfolgt auch
eine Tatigkeit als vom Kreistag entsandter Vertreter des Kreises in Organen und Gremien von ju-
ristischen Personen oder Vereinigungen des privaten und ¢ffentlichen Rechts. Bei Mandatstra-
gern, die innerhalb eines vorgegebenen Arbeitszeitrahmens Gber Lage und Dauer der individuel-
len Arbeitszeit selbst entscheiden kdnnen, ist die Zeit der Austibung des Mandats innerhalb die-
ses Arbeitszeitrahmens zur Halfte auf ihre Arbeitszeit anzurechnen. Der Anspruch auf Ersatz des
Verdienstausfalls nach § 30 ist in diesem Fall auf diese Halfte beschrankt.”

b) Folgender Absatz 3 wird angefligt:

+(3) Zur Teilnahme an kommunalpolitischen Bildungsveranstaltungen, die der Auslibung ihres
Mandats forderlich sind, haben Kreistagsmitglieder oder Mitglieder von Ausschiissen des Kreis-
tages einen Anspruch auf Urlaub an bis zu acht Arbeitstagen in jeder Wahlperiode, jedoch an
nicht mehr als vier aufeinanderfolgenden Arbeitstagen im Jahr. Fir die Zeit des Urlaubs besteht
nach diesem Gesetz kein Anspruch auf Lohn oder Gehalt; weitergehende Vorschriften bleiben
unberihrt. Der Verdienstausfall und die Kinderbetreuungskosten sind nach MaBgabe der Rege-
lungen des § 30 Absatz 1bis 3 zu ersetzen.

Sind Kreistagsmitglieder oder Mitglieder von Ausschiissen des Kreistages zugleich auch Rats-
mitglieder, Mitglieder von Bezirksvertretungen oder Mitglieder von Ausschiissen einer Gemein-
de, so besteht der Anspruch auf Urlaub in jeder Wahlperiode nur einmal.

Der Arbeitgeber bzw. Dienstherr darf den Urlaub zu dem von dem Beschaftigten mitgeteilten
Zeitpunkt ablehnen, wenn zwingende betriebliche Belange oder Urlaubsantrage anderer Be-
schaftigter entgegenstehen.”

3. § 30 wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird das Wort ,regelmaBigen” gestrichen.
bb) Satz 2 wird aufgehoben.

cc) In Satz 3 wird vor dem Wort , Arbeitszeit” das Wort ,regelmaBigen” gestrichen.

b) Absatz 2 wird wie folgt geandert:
aa) In Satz 2 Nummer 2 wird das Semikolon durch einen Punkt ersetzt.

bb) Satz 2 Nummer 3 wird aufgehoben.
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c) Folgender Absatz 3 wird angefligt:
,Personen, die
1. einen Haushalt mit

a) mindestens zwei Personen, von denen mindestens eine ein Kind unter 14 Jahren oder eine an-
erkannt pflegebediirftige Person nach § 14 SGB Xl ist, oder

b) mindestens drei Personen

fihren und

2. nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstatig sind,

erhalten fir die mandatsbedingte Abwesenheit vom Haushalt den Regelstundensatz nach Absatz
2 Satz 1. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Statt des Regelstundensatzes werden auf Antrag die
notwendigen Kosten fur eine Vertretung im Haushalt ersetzt.”

d) In Absatz 4 Nummer 3 werden vor dem Wort , Teilnahme" die Woérter ,im Rahmen seiner Man-
datsausubung erforderliche” eingefigt.

e) Die bisherigen Absatze 3 bis 6 werden die Absatze 4 bis 7.

4. § 40 wird wie folgt geandert:

In Absatz 3 Satz 5 werden die Worter ,die Gemeinde" durch die Worter ,der Kreis" ersetzt.

5. § 43 wird wie folgt geandert:

In Absatz 1 Satz 2 werden die Wdrter ,,und einem vertretungsberechtigten Bediensteten” gestri-
chen.

6. § 46 wird wie folgt geandert:
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In Absatz 2 Satz 2 werden hinter dem Wort ,Wahlvorschlage" die Worter ,der Fraktionen und
Gruppen” eingefligt.

7. § 50 wird wie folgt geandert:

In Absatz 3 Satz 2 wird hinter dem Wort ,Landrat” der Halbsatz , - im Falle seiner Verhinderung
der allgemeine Vertreter - “ eingefugt.

8.In § 2 Absatz 3 Satz 2 (2 x), § 5 Absatz 5, § 12 Absatz 1 Satz 3, § 22 Absatz 8, § 23 Absatz 9, §
30 Absatz 6, § 31 Satz 1, § 57 Absatz 1 Satze 1, 2 und 3 und § 65 Satz 1 werden die Woérter ,das

Innenministerium” in der jeweils verwendeten grammatikalischen Fassung durch die Wérter ,das
fur Inneres zustandige Ministerium" in der jeweiligen grammatikalisch richtigen Fassung ersetzt.

9.1n § 27 Absatz 2, § 30 Absatz 6 Satz 2, § 32 Absatz 1 Satz 2, § 41 Absatz 7 Satz 5 und Absatz
8, § 46 Absatz 1 Satz 1und Absatz 2 Satz 7 (2 x) und § 51 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 werden
die Woérter ,die Wahlzeit” in der jeweils verwendeten grammatikalischen Fassung durch die Wor-
ter ,die Wahlperiode" in der jeweiligen grammatikalisch richtigen Fassung ersetzt.

2022

Artikel 3

Anderung der Landschaftsverbandsordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen

Die Landschaftsverbandsordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 24. Marz 2009 (GV. NRW. S. 254), wird wie folgt gedandert:

§ 16 wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst: ,Freistellung, Entschadigung”.

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Die Mitglieder der Landschaftsversammlung, des Landschaftsausschusses und der Fachaus-
schiisse haben Anspruch auf Freistellung, Ersatz ihres Verdienstausfalls und auf Aufwandsent-
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schadigung nach den Regeln der §§ 44, 45 Gemeindeordnung und der Entschadigungsverord-
nung.”

c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

.(2) Der Vorsitzende der Landschaftsversammlung erhalt neben den Entschadigungen, die den
Mitgliedern der Landschaftsversammlung nach Absatz 1 zustehen, eine durch Satzung festzu-
setzende angemessene Aufwandsentschadigung. Fir den Stellvertreter des Vorsitzenden der
Landschaftsversammlung und weitere Stellvertreter sowie flr Fraktionsvorsitzende, bei Fraktio-
nen mit mindestens 15 Mitgliedern auch flr einen stellvertretenden Vorsitzenden oder ein ge-
schaftsfliihrendes Fraktionsmitglied kdnnen durch Satzung entsprechende Regelungen getroffen
werden."”

d) Die Absatze 3 bis 7 werden aufgehoben.

2021

Artikel 4

Anderung des Gesetzes iiber den Regionalverband Ruhr

Das Gesetz Uber den Regionalverband Ruhr in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar
2004 (GV. NRW. S. 96), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 6. Marz 2010 (GV.
NRW. S. 212), wird wie folgt geandert:

§ 12 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

.(2) Die ehrenamtlichen Mitglieder der Verbandsversammlung haben Anspruch auf Freistellung,
Ersatz ihres Verdienstausfalls und auf Aufwandsentschadigung nach den Regeln der §§ 44, 45
Gemeindeordnung und der Entschadigungsverordnung.”

2021

Artikel 5

Anderung des Gesetzes iiber den Landesverband Lippe
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Das Gesetz liber den Landesverband Lippe vom 5. November 1948 (GV. NRW. 1949 S. 269), zu-
letzt gedndert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 750, ber.
2008 S. 54), wird wie folgt gedndert:

Nach § 4 wird folgender § 4a eingefigt:
.§ 4a

Die Vertreter des Kreises Lippe haben Anspruch auf Freistellung, Ersatz ihres Verdienstausfalls
und auf Aufwandsentschadigung nach den Regeln der §§ 44, 45 Gemeindeordnung und der Ent-
schadigungsverordnung.”

2030

Artikel 6

Anderung des Landesbeamtengesetzes

Das Landesbeamtengesetz vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224), geandert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 10. November 2009 (GV. NRW. S. 570), wird wie folgt geandert:

In § 49 werden dem Absatz 1folgende Satze angefligt:

.Die Wahrnehmung eines 6ffentlichen Ehrenamtes gilt nicht als Nebentatigkeit. Der Beamte hat
die Auslibung eines Ehrenamtes seinem Dienstvorgesetzten vor Aufnahme schriftlich anzuzei-
gen.”

Artikel 7

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 10/10


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/1949-40
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/2009-s224
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/2009-s570

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Gesetz zur Stärkung des kommunalen Ehrenamtes und zur Änderung weiterer kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften 


